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6. Sitzung des Gemischten Ausschusses Schweiz-EG

Sehr geehrte Damen und Herren

Am 5. Dezember 2007 fand in Brüsseldas 6. Treffen des im Rahmen des bilateralen Luft-
verkehrsabkommens GemeinschafUschweiz geschaffenen Luftverkehrsausschusses statt.
Die Schweizer Delegation wurde durch den Direktor des BAZL geleitet. Sie setzte sich zu-
sammen aus Vertretern des BPZL, des Integrationsbüros, der Mission der Schweiz bei der
Europäischen Union sowie aus einer Vertreterin der Konferenz der Kantonsregierungen. Die
Delegation der Gemeinschaft wurde durch Henn Daniel Calleja, Direktor Luftvärkehider Eu-
ropäischen Kommission, geleitet.

Die wesentlichen Diskussionspunkte können wie folgt zusammengefasst werden:

1. Übernahme des neuen Acquis communautaire

1.1 Beschluss {/2002

Der Beschluss 1/2007 des Gemischten Ausschusses, lange aufgeschoben durch administra-
tive _Sctwierigkeiten beiden Verwaltungsstellen der Eurofäischön Kommission, wurde nun
am 5. Dezember in seiner definitiven Version unterzeichnet. Er tritt am 1. Februar 200g in
Kraft. Wir möchten an dieser Stelle anmerken, dass die Verordnungen betreffend den Wett-
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bewerb und die Unternehmenszusammenschlüsse, welche anfänglich Gegenstand eineseigenen Beschlusses hätten sein sollen, in denselben Beschluss iitegrierüurden.

Des Weiteren möchte wir Sie darauf aufmerksam machen, dass die Verordnungen
211112005 und 47312006 über die Betriebsuntersagung aus Gründen der Flugsicherheit("Blacklist") und die obligatorische Unterrichtung vin Fiuggasten über die ldentität des aus-führenden Luftfahrtunternehmens ebenfalls in d-iesem ge;nluss aufgefunrt sind.

1.2 Beschluss 1/2008

Die^beiden Delegationen haben eine vereinbarung über den Worilaut des Beschlusses
1n99g getroffen, welcher die Bereiche der FlugsiJherung sowie der Sicherheit (Securi-
ty/Safety) erfasst. Dieses Dokument muss redäktionell nöch überarbeitet werden, bevor esuntezeichnet werden kann.

In diesem Beschluss wird auch die Verordnung 1899/2006 enthalten sein. lm Zusammen-hang mit dieser Verordnung gilt es, insbesondäre den Subpart e von Anhang lll über dieBeschränkung der F.lug- und Flugdienstzeiten sowie die Ruhezeitvorschriften zu beachten.Die Verordnung wird in der EU am 16. Juli 2008 in Kraft treten. Die Luftverkehrsunternehmen
der Gemeinschaft müssen innert dieser verhältnismässig kurzen Ze1 inren FlugOetrieb an-passen.

Die Verordnung 1899/2006 lehnt sich an die JAR-oPS 1 an, übernimmt allerdings bloss de-ren erste 8 von insgesamt 12 Anderungen. Um diesen Rückstand der EU-OpS i gegenubär
den JAR-oPS 1 zu kompensieren, wird die Kommission demnächst eine Verordnung publi-zieren, welche die Anderungen 9-12 enthält. Die neue Verordnung wird für die Mitgliedstaa-ten noch vor dem 16. Juli 2008 in Kraft treten; damit wird vermiedän, dass Oie gU-OpS 1 aufeiner tieferen Stufe eingeführt wird als die JAR-OpS 1.

Auch in der Schweiz gilt heute bekanntlich die JAR-OPS 1 in der Form der 12.Anderung.
Aus diesem Grund hat die Schweizer Delegation im Gemischten Ausschuss darauf bestan-den, die EU-OPS 1 nur mit den Anderungen g-12 zu übernehmen. Diese Äno"rrng"n wur-den nun mit Verordnung 8/2008 vorgenommen und am 12. Januar 200g im Amtsblatt derEuropäischen Union veröffentlicht. Die Schweiz wir diese Aktualisierrng J". iU-OpS t u-bernehmen. Das BAZL wird nun in Zusammenarbeit mit der Kommission den Beschluss desGemischten Ausschusses verfassen. Danach wird die Kommission ihr internes Genehmi-gungsverfahren einleiten; nach den bisherigen Erfahrungen ist mit einem tnkrafüreten dieserVerordnungen für die Schweiz somit kaum vor Herbst ZöOA zu rechnen. Sobald sich derZeitplan konkretisiert hat, werden wir Sie umgehend orientieren. Nichtsdestotrotz müssen dieVorbereitungen der Unternehmen zur Einfühiung der EU-OpS f VeiorOnun!än in OerSchweiz nun zügig an die Hand genommen werden.

2. Kabotage

Die Schweiz hat beantragt, die Verhandlungen des Gemischten Ausschusses über die Kabo-tagerechte, deren Auflghme gemäss LuftvÄrkehrsabkommen ab 1. Juni 2007 vorgesehenist, am 5. Dezember offiziell zu eröffnen .Tro?dieser Verpflichtung hat Oie iommission er-klärt, dass sie nicht über das erforderliche Verhandlungsmandat värtuge und dass die tech-nischen Fragen (insbesondere die Regelung der Mehrüertsteuer im Rähmen von Kabotage-operationen) durch Experten geregelt werden müsse, bevor man darüber wirklich verhan-deln könne. Sie hat zudem die zögärnde Haltung oer Mitgtiedstaaten 6äroig"hoben, welcheauf .oig Gewährung von Subventionen für die Lin-ie Luganä-Bern und auf den Grössenunter-schied der jeweiligen Märkte zurückgeführt werden ka-nn. Des Weiteren hat sie die Notwen-
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digkeit von Konzessionen seitens der Schweiz bei anderen Dossiers betont. Nach langen
Gesprächen und auf Antrag der Schweiz sind die Parteien übereingekommen, gemeinlame

Vorbereitungsarbeiten zwecks Eröffnung von Verhandlungen einzuleiten. Ein Expertentreffen
zu diesem Thema wird voraussichtlich im Januar oder Feüruar 2008 stattfinden.

3. Diverses

Die Kommission hat sich zum Stand des am 28. Mär22008 in Kraft tretenden Open Sky-
Abkommens zrischen der EU und den USA geäussert. Sie hat betont, dass das AbkoÄmen- trotz der politischen Schwierigkeiten, welche für die USA gewisse Hindernisse darstellen
(Beteiligung an amerikanischen Luftfahrtunternehmen, Kabotage) - auf internationaler Ebene
ejnen grossen Schritt im Bereich der Liberalisierung des Luftfahrtharktes darstellt. Die
Kommission hat einen Beitritt der Schweiz zu dieseln Abkommen vorgeschlagen. Die
Schweiz hat erklärt, dass sie diese Option prüfen wird, dass sie allerd-ing. "uöh die Revision
des bestehenden Luftverkehrsabkommens mit den USA sehr ernsthaft i-n Betracht zieht.

Betreffend das Übereinkommen zur Schaffung eines gemeinsamen europäischen Luftver-
kehrsraumes (ECAA) hat die Kommission angekündigü, dass sie mit der Ükraine Beitrittsver-
handlungen aufnehmen wird.

Bezüglich der Diskriminierung von schweizerischen Luftfahrtunternehmen an verschiedenen
Flughäfen der Gemeinschaft musste die Schweiz nicht intervenieren, da schweizerische Un-
ternehmen keine neuen Fälle gemeldet haben. Die Kommission hat erklärt, dass bei einigen
ihrer.regelmässig durchgeführten Kontrollen erneut Fälle von Diskriminie*;g - gestützt auf
Destinationen der Flüge oder Nationalität der Passagiere - aufgedeckt wurdän, worauf sie
aber interveniert habe, um diese zu beheben.

Die Kommission wünschte, dass der Inhalt des technischen Abkommens zwischen der
schweiz und der amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA (BASA) an den Inhaltdes im glei-
chen Zusammenhang zwischen der EASA und der FAA abgeschlossenen Abkommens ab-
geglichen werde. Um dies sicher zustellen, soll ein technisc-hes Meeting afischen der
Schweiz und der EASA stattfinden. Die Schweiz hat diesem Vorschlag-zugestimmt.

4. Nächstes Treffen des Gemischten Ausschusses

Das nächste Treffen des Gemischten Ausschusses soll Mitte November oder Dezember
2008 in der Schweiz stattfinden.

Wir hoffen, dass diese Informationen es lhnen ermöglichen werden, sich bestmöglich auf die
durch die Übernahme der betroffenen Verordnungen'und Richtlinien verursachten gesetzli-
chen Anpassungen und praktischen Anderungen vozubereiten. Für weitere Informätionen
steht lhnen das BAZL selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Für das Jahr 2008 wünschen wir lhnen alles Gute und verbleiben mit freundlichen Grüssen.

Bu ndff t rür Zivilluftrahrt

rJc
Raymond Cron
Direktor

( ?^Ll
Georges Panchard
Sektion Recht und Internationales
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Beilagen:
Liste der Rechtsakte der Beschlüsse 1/2007 und 1tz}Og
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6. sitzung des Gemischten Ausschusses, s Dezember 2oo7
Rechtserlasse, deren Aufnahme in den Anhang

des Luftverkehrsabkommens beschlossen worden ist

Beschluss 1/2007 - Inkrafttretten : 1. Februar 200g

Wettbewerb und Fusionen

Verordnung 1/2003 vom 16. Dezember 2O02zur Durchführung der in derArtikeln g1 und g2
des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln
(ABt. L 1/1)

Verordnun g773t20o4vom 7. April 2004 über die Durchführung von Verfahren auf der
Grundlage der Artikeln 81 und 82 EG-Vertrags durch die Kommission
(ABl. L 123t18)

verordnung {39/2004 vom 20. Januar 2004 über die Kontr:olle von
Unternehmenszusammenschlüssen
(ABr. L 186/46)

Verordnung802120O4 vom 7. Avril2004 zur Durchführung derVerordnung 139/2004 des
Rates über die Kontrolle von unternehmenszusammenschlüssen
(ABt. L24t1)

ATM/SES

Richtfinie 2006123 vom 5. April 2006 über eine gemeinschaftliche Fluglotsenlizenz
(ABr. 114t22)

Verordnung 730/2006 vom 11. Mai 2006 über die Luftraumklassifizierung und den Zugang
von Flügen nach sichtflugregeln zum Luftraum oberhalb der Flugfläche 1ö5
(ABl. L 128t3)

Verordnun g 1032I2OOG vom 6. Juli 2006 zur Festlegung der Anforderungen an
automatische Systeme zum Austausch von Flugdaten für die Benachrichiigung,
Ko_ordinierung und Uebergabe von Flügen zwischen Flugverkehrskontrolställei
(ABr. L 186t27)

Verordnung 1033/2006 vom 4. Juli 2006zur Festlegung derAnforderungen zu den
Verfahren für Flugpläne bei der Flugvorbereitung im Rahmen des einheitäschen
europäischen Luftraums
(ABr. L 186/46)
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Flugsicherheit

Verordnung 706/2006 vom 8. Mai 2006 zur Aenderung der Verordnun g 1TO2t2003 in Bezug
auf den Zeitraum, in.dem die Mitgliedstaaten Genehmigungen für einen- begrenzten
Zeitraum ausstellen können
(Abl. L 122t16)

VerordnungTaT/2o06 vom 8. Mai 2006 zur Aenderung der Verordnun g 204il2Aß in Bezug
befristete Zulassungen und die Anhänge I und lll
(Abt. L 122t17)

Verordnung 736/2006 vom 16. Mai 2006 über die Arbeitweise der Europäischen Agentur fürFlugsicherheit bei lnspektionen zur Kontrolle der Normung
(Abf. L 129t10)

verordnung 768/2006 vom 19. Mai2006 zur Umsetzung der Richflinie zoo4tSlhinsichilich
der Erhebung und der Austauschs von Informationen ubär die Sicherheit von Luftfahrzeugen,
die Flughäfen in der Gemeinschaft anfliegen, und der Verwaltung des Informationssysteris
(Abl. L 134t16)

Verordnun g 77912006 vom 24. Mai 2006 zur Aenderung der Verordnung 488/2005 über die
y9n der Europäischen Agentur für Flugsicherheit erhobenen Gebühren und Entgelte(Abf. L 137t3)

verordnung 211112005 vom 14. Dezember 2005 über die Erstellung einer
gemeinschaftlichen Liste der Luftfahrtunternehmen, gegen die in der-Gemeinschaft eine
Betriebsuntersagung ergangen ist, sowie über die Unterricntung von ftuggäiten über dieldentität des ausführenden Luftfahrtunternehmens und zurAufh]ebung Oäs-Äriikels 9 der
Richtlinie 2004136
(Abl. L 344t15)

Verordnung 47312006 vom 22. Mäz 2006-1yl l"stl"gung der Durchführungsbestimmungen
bezügfich der in Kapitel ll der Verordnung 211112005!enianten gemeinschäfgichen Liste
der Luftfahrtunternehmen, gegen die in der Gemeinsciaft eine Bätriebsuntersagung
ergangen ist
(ABl. L 84/8)

Verordnung 10312007 vom 2. Februar 2007 zur Verlängerung der in Artikel 53 Absatz 4 derV9 r9 rd n u n g 1 59Z� 2002 vorg ese h en en Ue berga n gszeit
(Abt. L 2818)

Verordnun g 33412007 vom 28. März 2007 zur Aenderung der Verordnun g 1SgZlZ002 zurFestlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrtind zur Errichtr-ng "in",
Europäischen Agentur für Flugsicherheit
(Abt. L 88/39)

Verordnung 335/2007 vom 28. Mär22007 zurAenderung der Verordnun g 170212003
hinsichtlich der Durchführungsvorschriften für die Erteilun! von Umweltzeügnissen für
Luftfahzeuge und zugehörige Erzeugnisse, Teile und Auirustungen
(Abt. L 88/40)
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Verordnun 9 37512007 vom 30. März 2007 zur Aenderung der Verordnun g 1T0212003 zur
Festlegung der Durchführungsbestimmungen für die Erteilung von Luftüc[tigkeits- und
Umweltzeugnissen für Luftfahrzeuge und zugehörige Ezeugnisse, Teile und'Ausrüstungen
sowie für die Zulassung von Entwicklungs- und Herstellungsletrieben
(Abr. L e4l3)

Verordnung376120O7 vom 30. März2O07 zurAenderung derVerordnung2042t2003 über
die Aufrechterhaltung der Luftüchtigkeit von Luftfahzeugän und luftfahrttJchnischen
Erzeugnissen, Teilen und Ausrüstungen und die Erteilung von Genehmigungen für
organisationen und Personen, die diese Tätigkeiten ausführen
(Abt. L 94t18)

Luftsicherheit

Verordnung 65/2006 vom 13. Januar 20OG zur Aenderung der Verord nung 62212003 zur
Festlegung von Massnahmen für die Durchführung der geireinsam"n gru,r-dl"genden
Normen für die Luftsicherheit
(Abr. L 11l4)

Verordnung 2401200G vom 10. Februar 2006 zur Aenderung der Verord nung 622t2003 zur
Festlegung von Massnahmen für die Durchführung der gemäinsamen grundlägenden
Normen für die Luftsicherheit
(Abl. L 40/3)

Verordnung 831/2006 vom 2. Juni 2006 zur Aenderung der Verordnun g 62212003 zur
Festlegung von Massnahmen für die Durchführung der gemeinsamen giundlegenden
Normen für die Luftsicherheit
(Abr. L 150t4)

ATM/SES

Verordnung 179412006 vom 6. Dezember 2006 zur Einführung einer gemeinsamen
Gebührenregelung für Flugsicherungsdienste
(Abl L 341t3)

Verordnung21912007 des Rates vom27. Februar 2007 zur Gründung eines gemeinsames
Unternehmen zur Entwicklung des europäischen Flugverkehrsmanage;entsslstems der
neuen Generation (SESAR)
(Abr L 64/1)

Verordnung 633/2007 der Kommission vom 7. Juni 2007 zur Festlegung derAnforderungen
a,n die.Anwendung eines Flugnachrichten-Uebertragungsprotokolls für die Benachrichtuni,
K-ggrdinierung und Uebergabe von Flügen zwischen Flügverkehrskontrollstellen
(Abl. L 146t7)
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Flugsicherheit

Vcrordnung 1899/2006 vom 12. Dezember 2006 zur Aenderung der Verordnun g 3g22tg1
des Rates zur Harmonisierung der technischen Vorschriften und der Vennraltungiverfahren in
der Zivilluftfahrt
(Abl. L 377t1)

Verordnung 1900/2006 vom 20. Dezember 2006 zur Aenderung der Verordnun g 3g22t91
des Rates zur Harmonisierung der technischen Vorschriften und der Verwaltungiverfahren in
der Zivilluftfahrt
(Abl. L 377t176)

Verordnung 8/2008 vom 1 1. Dezember 2007 zur Aenderung der Verordnung 3922/91 des
Rates in Bezug auf gemeinsame technische Vorschriften unä Venrvaltung.u"if"hr"n für dengewerblichen Luftverkehr mit Flächenflugzeugen
(Abr. L 10/1)

Verordnung 593/2007 vom 31 . Mai 2007 über die von der Europäischen Agentur für
Flugsicherheit erhobenen Gebühren und Entgelte
(Abr. L 140t3)

Luftsicherheit

Verordnung 144812-0-06 vom 29. September 2006 zur Aenderung der Verordnun g 622t2003
zur Festlegung von Massnahmen für die Durchführung der geme'insamen grundlJgenden
Normen für die Luftsicherheit
(Abf. L 271t31)

Verordnung 1546/2006 vom 4. Oktober 2006zurAenderung derVerordnung622t2003 zur
Festlegung von Massnahmen für die Durchführung der gemäinsamen grundlägenden
Normen für die Luftsicherheit
(Abr. L 286/6)

Verordnun g 186212006 vom 15. Dezember 2006 zur Aenderung der Verordnun g 622t2003
zur Festlegung von Massnahmen für die Durchführung der gemöinsamen grundlägenden
Normen für die Luftsicherheit
(Abr. L 358/36)

Verordnun g 43712007 vom 20. April 2007 zur Aenderung der Verordnun g 622t2003 zur
Festlegung von Massnahmen für die Durchführung der gämeinsamen gru-ndletenOen
Normen für die Luftsicherheit
(Abl. L 104t16)


